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Betreff/Thematik/Fragestellung: 

Veröffentlichung eines neuen Verfahrens zur Verlängerung und Nachweisführung über 
die Gültigkeit erteilter Lizenzen für luftfahrttechnisches Prüfpersonal und 
Freigabeberechtigten im Sachgebiet am Luftfahrzeug im Altverfahren. 

Bezüge: 

1. AR „Das Prüf- und Zulassungswesen für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät Teil 1“ 
A1-275/2-8901 

2. AR „Das Prüf- und Zulassungswesen für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät Teil 2“ 
A1-275/2-8902 

Mit Einführung eines digitalen Lizenzierungssystems (LZS) im Luftfahrtamt der 
Bundeswehr (LufABw) zur Datenpflege und -überwachung von erteilten Lizenzen für 
luftfahrttechnisches Prüfpersonal (LfTPrf) (Erlaubnisschein für Prüfpersonal von 
Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät der Bw gemäß Bezug 1., Anlage 7.20) und 
Freigabeberechtige im Sachgebiet am Luftfahrzeug (FgbSg) (Berechtigungsschein für 
Freigabeberechtigte im Sachgebiet am Luftfahrzeug gemäß Bezug 2., Anlage 6.7) sind die 
Grundlagen geschaffen, die mit der Verlängerung dieser Lizenzen verbundenen 
Verwaltungs- und Arbeitsprozesse zu digitalisieren und zu vereinfachen. 

Jedem Lizenzinhaber bzw. jeder Lizenzinhaberin in der Bundeswehr wird über die 
Portalseite https://lufa-lzs.bundeswehr.org die Möglichkeit gegeben, sich über Art, 
Umfang und Gültigkeit ihrer erteilten Lizenz zu informieren. 

Mit den aktuell laufenden Anpassungen und der Überarbeitung der hierzu geltenden 
Allgemeinen Regelungen (AR) gem. Bezug Nr. 1 und 2 sollen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um erteilte Lizenzen zukünftig schneller und effizienter zu verwalten. 

Ziel dieser Information ist es, den betroffenen Dienststellen und Lizenzinhabern im 
Vorgriff auf die Neuausgabe dieser AR die Möglichkeiten an die Hand zu geben, bereits 
jetzt das digitalisierte Verfahren zur Verlängerung von Lizenzen anwenden zu können. 
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Zur Durchführung von Lizenzverlängerungen gem. Bezug 1., Ziff. 429 i.V.m. den 
Ausführungsbestimmungen gem. Bezug 2. ergeben sich folgende Anpassungen bzw. 
Änderungen: 

- Die neu ausgestellte Lizenz (Erlaubnis- bzw. Berechtigungsschein) verbleibt 
zukünftig beim Lizenzinhaber bzw. bei der Lizenzinhaberin, 

- die bisherigen Muster gemäß Anlage 7.20 bzw. 6.7 werden dafür geringfügig 
angepasst; Die Angabe „Verlängert bis“ entfällt und stattdessen wird folgender 
Passus aufgenommen: „Die Gültigkeit des Erlaubnisscheins/Berechtigungsscheins 
gilt nur in Verbindung mit dem Leistungsnachweis aus dem Lizensierungssystem 
des LufABw. Der Leistungsnachweis beinhaltet den Gültigkeitszeitraum der 
Prüferlaubnis mit allen erteilten Rechten und kann vom Lizenzinhaber bzw. von 
der Lizenzinhaberin unter folgendem Link abgerufen werden: https://lufa-
lzs.bundeswehr.org.“ 

- der Antrag auf Verlängerung wird digital an OBK LufABw 4 I b 1 gestellt - mit 
allen notwendigen Informationen und Nachweisen, 

- neue ausgestellte Lizenzen sind in Verbindung mit dem Leistungsnachweis unter 
https://lufa-lzs.bundeswehr.org gültig, 

- ausgestellte Lizenzen müssen nur bei Änderungen der persönlichen Daten 
(DstGrd/AmtsBez, Name oder DSt), dienstlicher Notwendigkeit (Erweiterung, 
Einschränkung, Entzug bzw. Rückgabe der Prüfmittel) oder bei Wegfall der 
Voraussetzungen für deren Aufrechterhaltung LufABw im Original vorgelegt 
werden, 

- alle bisher ausgestellten Lizenzen behalten ihre Gültigkeit und werden im 
regulären Turnus oder nach expliziter Aufforderung durch LufABw 4 I b 1 
ausgetauscht. 

 

 

Gültigkeit: 
 

Diese Festlegungen dieser Information sind sofort gültig und können unverzüglich angewendet 
werden. Sie werden ungültig auf Widerruf oder mit Veröffentlichung der nächsten Änderung der  
AR A1-275/2-8901 und A1-275/2-8902. 

Herausgabe autorisiert: 
Dr. Störmer 
LTRDir 
Referatsleiter LufABw 1 b 

Herausgebende Stelle: 
LufABw Ref 1 b 
Flughafenstr. 1, 51147 Köln-Wahn 
LufABw1b@Bundeswehr.org 

 
 

 

 Verteiler: 
LufABw Abteilung 1 
LufABw Abteilung 2 
LufABw Abteilung 4 
LufABw LdI für Intranet 
Extern: 
BAAINBw Abt ZtQ 
WTD 61 
KdoHubschr Grp TLM IHB Heer 
LwTrKdo AccM IHB Lw 
MUKdo I D Ltr CAMO und Ltd Ing LfzM 
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